
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Berufsausübungsbewilligung 
 
 
 
Gerne informieren wir Sie darüber, dass das Online-Gesuch für eine 
Berufsausübungsbewilligung des Kantons Bern für medizinische Masseure und 
Masseurinnen in der zweiten Dezemberhälfte (spätestens am 20. Dezember) 2023 
aufgeschaltet wird. Die nötigen Informationen sowie den Link zum gesicherten 
Bewilligungs-Tool «Sirona» werden Sie ab dann unter Berufsbewilligungen auf der 
Website der GSI finden. 
 
Hinweise: 

 Um Sirona nutzen zu können, benötigen die Fachpersonen ein «BE-Login». 
Fachpersonen, welche noch kein BE-Login haben, können dieses hier unter 
Angabe einer privaten E-Mail-Adresse erstellen. 

 Medizinische Masseure und medizinische Masseurinnen müssen für die 
Gesuchstellung im Nareg erfasst sein. 

 Im Rahmen des Gesuchs wird der Upload eines Lebenslaufs sowie eines 
aktuellen Privatauszugs aus dem Strafregister verlangt. 

 Die Erstausstellung einer Berufsausübungsbewilligung kostet CHF 300. 
Besteht bereits eine gültige Berufsausübungsbewilligung eines anderen 
Kantons, ist die Ausstellung kostenlos. 

 
Die Bearbeitungsfrist für vollständige Gesuche ist i.d.R. nicht länger als zwei 
Wochen. Bei einem ausserordentlich hohen Gesuchaufkommen kann sich die Frist 
verlängern. Medizinische Masseure und Masseurinnen, welche bereits vor 
Einführung der Bewilligungspflicht am 1. Januar 2024 im Kanton Bern in eigener 
fachlicher Verantwortung tätig sind, haben zwei Jahre Zeit (sprich bis Ende 2025) 
eine Berufsausübungsbewilligung zu beantragen. 
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